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Zu diesem Heft
Von Ministerialrat Professor Dr.-lng' habil. Nittinger,

Niedersädrsisdres Ministerium des Innern.

Das Bundesbaugesetz sdrreibt verbindlidr vor, daß zur Ordnung 'l9r städtebau-
lidren Enrwidcling dle baulidre und sonstige Nutzung der G-rundstri&e durdr
Bauleitpläne ,ooüb*"iten und zu leiten ist. Auf dem Gebiet der Raumordnung
u"d Landesplanung steht der Erlaß von Redltworsd'rriften bevor, die eine plan-
mäßige Nuäung ind eine sinnvolle Ordnung größeer Rliume beafled<en. Da
alle ieplanten lülaßnahmen von dem vorhandenen Zustand ausgehen und ihren
Niedädilag in geeigneten Karten finden müssery ersdreint es angebraöt, auf
die zur Vditigung stihenden Karterwerke und auf ihre Ven^,endung für Raum-
ordnungs- und Bauleitpläne durdr Beispiele hinzureisen.

Der Inhalt des vorliegenden Heftes soll den Stellen, die mit der Aufstellung von
Plänen befaßt sind, di-e Arbeit dadurdr edeid'rtern, daß die als Planungsuryerlagg
geeigneten Karten und deren zwed<mäßige Verwendung ftir die Darstellung der
6.r6ridrUgt n Planung an Beispielan gezeigt werden Die Zusamrnenstellung ist in
erster Lini-e als Hilfe für die Cemeinden gedadrt, denen durdr das Bundesbaugesetz
die Planungshoheit für die Ordnung der baulidren Nutzung zuerkannt-worden ist,
aber audr äen mit der Landesplanung befaßten Stellen mag sie eine Hilfe sein. Es

find,en sidr sowohl Beiryiele fiir die Aufstellung von Flädrennutzungs' und Bebau'
ungsplänen als audt Planungen aus dem C,ebi* der Raumordnung, denen die Bau'
leifiHne anzupassen sind. Da a[e Beispiele dem_glei$en Planu_ngsraum (Soltau -Fatiingbostel 

'- 
§tralsrode) extstammen, ist der Zusamtnenhang _zwisdrea der

erößeie Flädren umfassenden Raumordnung und der die Einzelplanung ent-
firlte".tor städtebaulidren Ordnung leidrt erkennbar. Die Beispiele sind z. T. will'
kürlidr abgewandelt und entspredren nidrt in allen Einzelheiten der atsädrlidren
Planung in dem dargetellten Raum.

Das Heft ist das Ergebnis einer Gemeinsdrafrearbeit. De Vermessungs' und
Katastervenryaltung ha-t die Kartea zusammergestelk, die 

- 
ftir Planrngszwed<e

hauptsädrlidr in Fiage kornmen, angefangen von der Karte der Gerneindegrenzen
t ,iOOOOO tiber diä topographisdren Karten 1 :100000, 1 :50000, I :25000,
die Deutsdre Grundkarte i , i OOO bis zur Flurkarte 1 : 1 000. Von der Landes'
planung wurden Beiträge zur Verfügung gestellt, die zeigen, wie die Gedanken
il-il;""nr;rd,urrg ,-ddo Landesfianu"g in Kr.t", ihren Niedersdrlag finden
tOorr.rr. Sdrließli-dl wurden als Beispiele ftir die Bauleitplanrmg Auszüge' am
;iä.t;J;;;- ""d Bebauungsplänen wiedergegeben, fie vo.n Ortsplanern
;"fg;iil;oiden sind. Oie A,Ufiandlung_,,Der Bebauungsplan und,seine Karten'

ffiäl"gd, setrt sid, mit djr grundlegdden. Frage auseinander, weldre Anforde-
;;;g;är, di. Kartenunterlagä ro {atq sind, damit der Bebauungsplan seiner

Ä;'f;;";;;ii"aUA* Festl{ungen für die baulidre und sonstige Nutzung der
Grunds*&e zu treffen, dienen kann.
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Es ist zu hoffen und zu wünsdren, daß diese Heft seinen Zwed< e#üllen möge:
als guter Berater allen Stellen, die sidr mit der Aufstellung von raumordnerdln
rmd städtebaulidren Plänen befassen müssen, dadur& zu dieoen, daß es die vor-
handenen Karten und ihre Eignung für die jeweilige Aufg;abe aufzeigt, zur ver-
meidung von Doppelarbeiten beiträgt und damit P1äne entstehen lißt, die be-
züglidr der Kartenunterlage, des Inhalts, des Ma{}stabs und der Form ein ein-
heitlidre Bild bieten"

Der Bebauungsplan und seine Kartengrundlage

Von Regierungsbaudirektor Eberhard Herzner, Niedersädrsisdres Ministerium

für Vef,triebene, Flüdrtlinge und Kriegssad-rgesdrädigte.

1. Bauleitplanung als Mittel der städtebautidren Ordnung

Die räumlidre Ordnung in §Testdeutsdrland entr,r,i&elt siclr in zwei Bereidren:

Der Raumordnung obliegt die überörtliche und zusammenfassend ondnende

Tätigkeit auf der Ebene des Bundes, des Landes oder bestimmter über-
gemeindlidrer Planungsräume;

die städtebaulidre Ordnung hat die Aufgabe, die baulidre und sonstige

Nutzung ftir die Gebiete der Gemeinden zu regeln.

Die Durdrführung der Raumordnung ist - wie das Gutadrten des Bundesverfas-

sungsgeridrts vom 16. 6. 1954 ausdrü&t - eine Verwaltungsaufgabe, die städte-
baulidre ordnung legt dagegen das redrdidre sdridcsal des Grund und Bodens fest.
G_esetzlidre Grundlage für die städtebaulidre ordnung ist das Bundesbaugesetz
(BBauG) vom 23. 6.1960. Die übergemeindlidre Raumordnung bleibt der Re§elung
durdr Ländergesetze vorbehalten.

Die städtebaulidre Ordnung ist umfassend und überfadrli&. Sie bestimmt nidrt nur
die Nutzung des Grund und Bodens in baulidrerHinsidrt, sondern audr alle anderen
Formen der Bodennutzung innerhalb eines Gemeindegebietes. Die Bauleitplanung
als Instrument der städtebaulidren ordnung hat sidr den zielen der Raumärdnuni
und Landesplanung anzupassen. Sie ist also praktisdr die Vollstred<ärin «lieser Zielä

_u_nd 
gewlnnt damit wahrhaft entsdreidende Bedeutung für die Entrricklung unserer

Umwelt.

Die-ordnung der städtebaulidren Entwiddung in stadt und Land, also die ,,städte-
baulidre o_rdnung" (§ 1Abs. 1 gnd s a Abs. t;*y, ist mehr als die Gestaltung der
baulidren Form. Die städtebaulid,e ordnung, vereinfadrend häufig als ,,städtJbau,,
bezeidrnet, umfaßt vielmehr die ordnung äller sld.r räumlidr arnlrirkäden Maß-
nahmen innerhalb der Gemeinde. Jhr obliegt es, die §7ohn- und Arbeitsstätten,
die Bauten des Gemeindebedarfs, das Netz äer Ers&ließung und versorgung, die

') Die.Angaben-det--P-ar-lgaahe-n-bezlc-hen siö - soweit nidrts andereg vermerkt ist - auf ilas Bun«teebau-
geseE v. 23.6. 1960 (BcBt. I S. 3{1).



Flädren ftir die Erholung und für die land- und forsrwirtsüaftlidre Nutzung usw.
in Zusammenarbeit mit illen beteiligten Institutionen zu einem geordneten Ganzen
zusammenzufassen. Ein soldres Enfwidclung;sprogramm findet seinen redrtlidl
wirksamen Niedersdrlag im Fläüennutzungsplan. Auf seine Aussagen sind alle
weiteren öffentlidren und privatett Planungen abzustellen. Vollzogen wird dieses
Programm der räumlidren Ordnung, indem die Gemeinde ftir die baulidr weiter-
zueätwid<elnden Gebiete Bebauungipltine als ortsgesetzlidle Regelungen aufstellt.

Ein Bebauungsplan enthält redrtsverbindlidre Festsetzungen darüber, in weldrer
§üeise (Art däibaulidren Nutzung), in weldrem Umfang (Maß der baulidren.Nut'
zung) und in weldrer Form (Bauweise, überbaubare Grundstüd<sflädre, Lage und
Stellung der baulidren Anlagen) ein Grundstädc vom Eigentümer tünftig genutzt
werderi kann. Gleidrzeitig setzt die Gerneinde in einem soldren Plan alle Flädren
und Maßnahmen fest, die erfonderlidr sind, um dem geordneGn und harmonisdten
mensdrlidren Zusammenleben ('§7ohnen, Arbeiten, Erholen und Gemeinsdraftsbe'
tätigung) zu dienen.

Es liegt auf der Hand, daß derart weitgehende Entsdreidungen nur in redrtlidr
eindeitiger §7eise vor sidr gehen können. Damit aber rädcen Form und Inhalt des
das Grundeigentum besdränkenden Bebauungsplans in den Vordergrund. Ein
soldrer Phn lst eine Karte der vorhandenen Boden- rmd Eigentumsverhältnisse,
die durdr Eintragung redrtswirksamer Fcstsetzungen zu einem Bebauungsplan
gemäß § 9 BBauG umgewandelt wird. Braudrbarkeit und §Tirkung eines Plans
sind maßgeblidr von seiner vermessungstedrnisdren Qualität abhängig.

2. Die Stelhng des Bebauungsplans in dcr städtcbsuli&en Planung

Trotz vorhandener gesefzlidrer Regelungen städtebaulidrer Art (Preuß. Fludrt'
liniengesetz, BauregeiungsVO, Meders. Aufbaugeserz) wurden bis zum Erlaß des
BundÄbaugesetzes überwiegend stedtebaulidre Pläne aufgestellt, die-gestalterisdre
Vorsdrriften endrielten.**) Im Vordergrund standen Stellung und äußere Be'
messung der Häuser, ihre gemeinsame räumlidre §flirkrmg u1d di3 Ggt!"lryng
baulidrä Einzelheiten. Auf die fär die redrtlidre Quatitat des Grund rmd Bodens
entsdreidenden Aussagen, Art und Maß der baulidren Nutzung, insbesondere das
zuhssige Bauvolumen--'heute ausgedrä&t durdr die Gedroßflädrenzahl und die
Baumaisenzahl -, wurde verzidrtet. Soldre ,Teilbebauungspläne" boten nur
Handhaben, um gestalterisdre, d. h., redrtlidr gesehen, baupolizeilidre 

-Forderungendurdrzusetzen. Siädtebaulidre Aufgaben konnten mit ihnen nidrt erfüllt werden.
Nur in selteneren Fällen griffen einzelne Gemeinden zum Mittel des Durdrfüh'
rungsplans nadr dem Medäs. Aufbaugesetz, der weitgehende Möglidrkeiten bot,
stfidtebaulidr e Ziele redrtlidr durdtzusetzen.

Es ist daher audr verstilndlidt, daß der geometrisdren C,enauigkeit der ,Teilbebau-
ungspläne" keine besondere üedeutung-^gerressefl wurde. So kam es, daß in fast
a[äklaneren Gemeinden s6dtebaulidre Pläne nur selten im Zusammenhang mit
bodenredrtlidren Cresidrtspunkten und mit der Qualitlit der Planungsunterlsgel
gesehen wurden. Durdr äas Bundesbaggesetz sind nidlt nur die gesalterisdren
ftLg.tng." aus der s6dtebaulidrel PLnung ausgesdraltet, audl alle andem

*) Das Gebiet der Baugestaltung gehört aber niüt zum Städtebaure&t sondern zum Baupolizeircdrt.
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bisherigen gesetzlidlen Regelungea städtebaulidrer Art sind außer Kraft getreten.
Es gibt künftig nur nodr eine Form des verbindlidren Bauleitplans: dhn Bebauungs.
plan. um die Bedeutung seiner redrdidrea §flirkung und seiner vermessungstedr-

nischen Qualität ermess€n zu können, seien folgende Punkte herausgestellt: 
-

1. Soll ein der baupolizeilidren Genehmigung untediegendes Vorhaben erridrtet
werden, so ist, wenn es sidr nidrt um einen zusammenhängenden ortsteil han-
delt, ein Bebauungsplan mit Festsetzungen über Art und Maß der baulidren
Nutzung und der überbaubaren Grundstrid<sflädre des Baulandes sowie der ört-
lidren Verkehrsflädren erforderlidr (s 30).

2. Bauvortraben, gleidr ob sie im Bebauungsplanbereidr (s 30), in einem zusam-

menhängenden Ortsteil (s 34) oder ausnahmsweise im Außenbereidr (s 3j, s 33)
erridrtet werden sollea, sind nur zulässig, wenn die Ersdrließung gesidrefi ist.

3. Die erforderlidre Ersdrlie{lung hat ktinftig die Gemeinde für jedes Bauvorha-
ben spätestens bis zu dessen Fertigstellung benutzungsreif hezustellen (s r23
Abs. 2). De Gemeinde wird hie.rzu dadurdr instand gesetzt, daJI mit der Fertig.
stellung der Ersdrließungsanlagen ftir alle ersdrlossinen Grundstüd<e der Ei-
sdrließungsbeitrag fällig wird (s 133). Die Ausftihrung der Ersd:ließung hat
wiederum einen Bebauungsplan zur Voraussetzung (§ l2J Abs. l).
4. De Gemeinde hat die Aufgabe, die Voraussetzungen dafür zu sdraffen, daß

die geplanten baulidren Maßnahmen, sobald sie erforderlidr werden, audr aus-
geführt werden können (s 1 Abs. 1). Sie hat hierzu

a) das erfordedidre Bauland ggf. durdr Enteignung zu besdraffen (s 80 f0,
b) das _Bauland, falls erforderlidr, durdr Umlegung oder Grenzregelung für die

geplante baulidre Nutzung aufzubereiten (§ 45 f0,
c) {e Aufstellung und Durdrführung der Bauleitplanung durdr Verhängen von

Veränderungssperren, Zurü&stellen von Baugesudren, Uberwadren äes Bo-
denverkehrs und ggf. §Tahrnehmen der Vorkaufsredrte zu sidrern (§ ,4 f0.

Diese nunmehr aussdrließlidr anzuwendenden städtebaulidren ordnungsmaßnah-
men bedeuten eine §7ende im Stiidtebau. Sie erfordern ein Umdenkei aller Be-
teiligten und rü&en den Bebauungsplan als maßgebendes ordnungsmittel und da-
mit audr die Frage seiner redtdidren und vermeisungstedrnisdren Qualität in den
Vordergrund.

Die bisherigen Teilbebauungspläne, die ohne jede städtebauredrtlidre Grundlage
aufgestellt wurden, fallen fort. Die in ihnen enthaltenen zeidrnerkdren Darstellui-
c_en yol straßenbegrenzlnglnr Gnrndstti&sgrenzen, Fludrtlinien, Angaben über
Gesdroßzahl und Grundstüd<snurzung sind-redrtlidi nidrt vortrandei; sie sind
reine zeidrnerisd're Darstellungen ohne ortsgesetzlidre §7irkung. vondrriften rber
Baugestaltung, soweit sie nadr der Bauregelungpverordnung fesigesetzt sind, gelten
jedodr weiter.

Für die cemeinden aller Größen ergeben sidl Folgenmgen, die von den gewohnten
Verfahren abweidren:

1. Die Ausarbeitung von B_ebauungsplänen durdr ungeeignete Kräfte imAuftrage
einzelner Interessente'n oder Interessentengruppen raäa"t aus. Die Anfordä-
rungen an Form, Inhalt und vermessungstedrnisdre Genauigkeit, das gesetzlidr



geregelte Verfahren (Aufstellung, Auslegung, Abstimmung mit anderen Stellen,
ö.rräh.igung, erneute Auslegurig und Bäkanntmadrung) mad'ren es erforderlidr,
daß nur nodrgeeignete Kräfte Pläne ausarbeiten.

2. Das bisher in einzelnen Gemeinden geübte Verfahren, ohne Bauleitplarrung

t; fu dem zufälligen Landangebot baulidre Maßnahmen zu fördern und ggf.
im Außenberei& gägenüber deir Aufsidrtsbehörden durdrzusetzen, widerspridrt
den Grundsätzen"d-es Bundesbaugesetzes. Es dtirfte daher für die künftige
Praxis erheblich einzusdrränken seirr. Die Verpflidrtung der Gemeinde zur
Ersdrließung und zur Erhebung der Ersdrließungsbeiträge zyil* zudem zur
wirtsdraftli&en und planmäßigen Ordnung der Bebauung und damit zur Auf-
stellung eines verbindlidren und damit veimessungstedrnisdr einwandfreien Be'
bauungsplans.

3. Das Bauland sowie die sonstigen erforderlidren Flädren sind häufig nidrt-dort
greifbar, wo sie in der Planung vorgesehen sind; sie entspredlen audr häufig in
iir"* lur.hnitt nidlt den Feslsetzungen der Planung. Hierdurdr werden audr
kleinere Gemeinden häufiger als frühir zu Maßnahmen zur Verwirklidrung der
planung greifen müssen. Fl"nurrg, Ersdrließung, Bodenordnung, Bodenbesdraf-
furrg, §iÄ.*ngsmaßnahmen utd Zulässigkeitsentsdreidungen- werden künftig
ak äinheitlidres-System zusammenwirken müssen, um die geordnete Entwiddung
einer Gemeinde zu sidrern. Hierfür ist Voraussetzung, daß ein Bebauungsplan
vorliegt, der die ftir die jeweiligen Zwed<e erforderlidre Genauigkeit aufweist'

Es zeigt sich also, daß die vermessungstedrnisdre Qualität des Plans und die Arbeit
des VJ'rmessungsingenieurs künftig im Mittelpunkt aller städtebaulidren Ordnungs'
tätigkeit stehen. Dabei ergeben sidr zwei Fragen:

1. \Teldrer Grad der Genauigkeit ist für die jeweilige Ordnungsmaßnahme nadr
dem Bundesbaugesetz notwendig und ausreid'rend?

2. §flie können die erforderlidren Planungsunterlagea für den dringendsten Be'
darf besdrafft oder hergestellt werden?

3. Planinhalt, Planwirkung und vermessungsteünis&e Qualitat

Ein Bebauungsplan, der redrtlidre §Tirkung haben soll, muß in seinen Festsetzungen

"ia.rtfg 
.rf.nrrb"r und vollstre&bar sein. Nadr § 2 Abs. 10 Nr. 4 BBauG wird

der Bunäesminister für §(ohnungswesen, Städtebau und Raumordnung ermädrtigt,
durdr Re&tsverordnung Vorsd'rriften über die Ausarbeitung der Bauleitpläne ein'
rarfi"niia de, d"rug.härigen Unterlagen zu erlassen. Solange-soldre-Vorsdrriften
nidrt bestehen, ist ion dei bisher in den einzelnen Bundesländern geltenden Vor'
,*,rifi"i 

"urrugeherr. 
In Niedersadrsen sind in der Regel Bebauungspläne nur auf

a"i C*"af"ge?er Katasterkarte 1 : 1 000 aufzustellen. Im RdErl. vom 7.7.19611)
wird hinsidrtiidr der Genauigkeit gefordert'

,,Die Untedagen müssen die dem Zwed< entspredrende Genauigkeit aufweisen."

Haupt weist in seinem Beitrag ü!er_ die_Erstellung von Planungsunterlagen in
äi.r"i z"i ra6ftz) darauf hin, daß die Forderungen dieses Erlasses dem alten
;;;r;;;;äa;isdren Grundsatz entspredren, diJ f[ den speziellen Zwe&. ie-
weils notwädige und hinreidrende Genauigkeit einzuhalten'
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Die planende Gemeinde, der die Planung ausarbeitende Städtebauplaner und der
Vermessungsingenieur, der mit der Ridrtigkeitsbesdleinigung die Verantwortung
ftir die dem Zwed< entspredtende Genauigkeit übernimmt, müssen daher über
Inhalt und §Tirkung der Bebauungspläne und über die an sie zu stellenden An-
forderungen uriterridrtet sein.

Der Vermessungsingenieur insbesondere muß daher übersdrauen können,
weld,en Zwe&. jeweils der Bebauungsplan erfüllen soll und weldrer Ge.
nauigkeitsgrad eben für diesen Zwed< erforderlidr ist.

Das Bundesbaugesetz kennt keinen bestimmten Typ eines Bebauungsplans. Jeder
Bebauungsplan hat eine bestimmte Intensität der §7irkung, die jeweils auf den
Zwe*., der verfolgt werden soll, abgestellt ist. Dieser Intensitätsgrad wird durdr
Zeidrnung, Farbe, Sdrrift und Text von Fall zu Fall bestimmt.

Bei der Beurteilung des Zwed<s und damit der erforderlidren vermessungstedr-
nisdren Qualität der Bebauungspläne können zwei Gruppen untersdrieden werden,

1 . Pläne mit Festsetzungen, die keinerlei Anderungen an den Grundstü&sgrenzen
und Eigentumsverhältnissen vorsehen (,passive Pläne"),

2. Pläne mit Festsetzungen, die eine Andenrng des bestehenden Grenzgefüges
oder der Eigentumsverhältnisse bewirken sollen (,,aktive Pläne").

Diese Aufteilung in zwei §Tirkungsstufen ist selbswerständlidl ein Sdrema. Die
Grenzen versdrwimmen, und es wird im Einzelfalle zu entsdreiden sein, weldrer
Gruppe ein Plan überwiegend zuzuteilen ist.

4. Bebauungspläne der ersten Virkungsstufe (,,passlve Pläne")

Die Pläne der 1. Gnrppe bringen redrtlidre Bindungen ftir die in der Planunterlage
bestehenden Grundsttid<e ohne die Absidrt, an ihrer Größe oder ihrer Form
etwas zu ändern. Soldre Pläne können ggf. audr als Ergänzung zu bestehenden,
insbesondere älteren, übergeleiteten städtebaulidren Plänen, z.B. zv älteren Fludrt-
linienplänen, aufgestellt werden, um sie zu einem Bebauungsplan i. S. von § 30 zu
ergänzen. Die Bebauung selbst, die früher in den sogenannten Teilbebauungs-
plänen zeid'rnerisdr dargestellt war, ersdreint heute nur nodr in Bebauung;sent-
würfen (,,städtebaulidre Arbeitspläne"). Im verbindlidren Bauleitplan fallen soldre
Angaben fort.

Es besteht daher bei soldren Plänen nidrt die Notrrendigkeit, Teile der planungs-
unterlage oder Festsetzungen des Plans in die ortlidrkeit zu übertragen. Es gäht
vielmehr nur darum, für die vorhandenen Grundstüd<e bestimmte Forderurigen
festzusetzen, sie jedodr nidrt in ihrer Form zu verändern. Erst wenn der Bauh-err
ein Bauvorhaben plant und mit der Baugenehmigung gleidrzeitig audr die Bebau-
ungsgenehmigung beantragt, hat er hierfür einen ve-rmessungstedrnisdr einwand-
freien Lageplan, in der Regel im Maßstab r :1000, vorzulegÄ, der so besdraffen
sein muß, daß alle Einzelheiten in die Urtlidrkeit einwandfiei übertragen werden
können._Diese. Unterlage für die ,,Bauwerksplanmg,, ist gewöhnlidi eigens zu
diesem Zwed< herzustellen, sei es als Lidrtpause der-Flurkarte, sei es durär Neu-
kartierung.



Für diese Plangruppe seien folgende Beispiele angeführt,

a) Ein vorhandenes, nodr nidrt bebautes Grundstüd< wird als von der Bebauung

freizuhaltendes Grundstüd< ausgewiesen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4)'

Zwedt; Unterlindung einer Bebauung nadr § 3+.

b) Für den Ausbau einer nodr nidrt befestigten, aber bereits im Eigentum der
Gemeinde befindlidren Straße wird ein Bebauungsplan aufgestellt (§ 9 Abs' I
Nr. 3 und 4).

Zwe&., Ausbau gemäß § 125 Abs. 1 und Vermeidung eines Verfahrens nadr

§ 125 Abs. 2 Satz l.
c) Die Flädre in der umgebung einer Gebäudegruppe aus landwirrsdlafdiüen

Betrieben und §Tohngebauden wird als Flädre für die Landwir*draft ausge-

wiesen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10).

Zwe&., Verbindli&e Festsetzung der Restgrundstüd<e als ,,Nidrtbauland", um

die Genehmigung nadr § 34 auszmdralten.

d) Eine §[asserflädre innerhalb einer landwirtsdraftlidr genutzten Flädre wird als

für die Offentlidrkeit zu erhaltendes Gewässer verbindlidr festgesetzt (§ 9 Abs. I
Nr. 16).

Zwe&., Sidrerung der §7asserfläd're vor Zusdrüttung mit der Maßgabe einer

späteren [Ibernahme gemäß § 40 Abs. 2.

Für die §Tirksamkeit soldrer Pläne ist weder die genaue Größe der Gnrndstüd<e
nodr die [Ibertragbarkeit von Einzelheiten des Plans in die Urtlidrkeit von Belang.

Die Anfordefungen hinsidrtli& der vermessungstedrnisdren Genauigkeit können

daher verhälttsÄaßig niedrig gehalten werden. Hier könnte sogar - wie Prof.
Ni(tinger darlegtr) - eine Karte 1:5000 als Planungsuntedage genügen.

Soldre Bibau.rngspläne, die gleidrsam nur Träger von Besdrränkungen oder Bin-

dungen sind, jeäodr nidrt aktiv ändernd in die örtlidren Verhältnisse eingreifen,
können daher mit einem fubeitsausdrud< als ,,passive Bebauungspläne" bezeidrnet

werden.

5. Bebauungspläne der zweiten Virkringsstufe (,,aktive Pläne")

Bei dieser Gruppe handelt es sidr um Pläne mit Festsetzunggn, {u1q1 die in der

Regel vorhandäne Grundstüd<sgrenzen verändert werden sollen. Soldre ,,aktiven"

Plä"ne werden - wie eingangs- erwähnt - künftig eine zunehmende Bedeutung

erlangen.

In diesem Zusammenhang sei zunädrst auf den Bebauungspla" n1t § 30 einge-

gangen. Er stellt keinen 
-einheitlidren, 

festumrissenen Ty! eine_s Bebauungsplans

ä"ri.rnd es ist deshalb audr mißverständlidl, ihm eine besonders weitreidrende

Intensität (,,qualifizierter Bebauungsplan") zuzuspredren' Die- Bezeidrnung der-in
ihm geforäerten Mindestfestsetzuirgen besagt zunädrst weder etwas über den

Grad-seiner §Tirkung auf die bestehenden Grundstüd<sgrenzen nodr über den zu

fordernden Grad de-r geometrisdren Genauigkeit. Andere Pläne, die keine Pläne

i. S. von s 30 sind, kOrinen stärkere Eingriffe in das Gnrndstüd<sgefüg_e begründen

und daher auö hähere Anforde.flrngen-an die Genauigkeit stellen als ein ,,quali-

fizierter BebauungsPlan".
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In der Vorsörift des § 30 wird lediglidr eine bestimmte Mindestfestsetzung gefor-
dert, die ein Bebauungsplan enthalten muß, wenn ein Bauvorhabea zugelassen
werden soll. Ein soldrer Plan könnte also mit dern Arbeitsbegriff ,,Zulässigkeits-
plan" bezeidrnet werden. Er enthält lediglidr Aussagen darüber, auf weldre Art
und §feise das Crundstüd< bebaut und in weldrem Umfang und an weldrer Stelle
auf dem Grundstü& ein Bauwerk erridrtet werden kann. Dabei ist Voraussetzung,
daß der Plan das Bauland selbst und die Verkehrsflädrco festsetzt Sind diese aber
bereits vorhanden, was häufig genug der Fal[ ist, so besdränkt sidr der Zwe&.
dieses ,,Zulässigkeitsplans", abgesehen von der Regelung der Nutzungsart, auf die
Festsetzung einiger weniger Grenzwerte des Nutzungsmaßes nadr den Vorsdrriften
der Baunutzungsverordnung{). Dese Grenzwerte betreffen die Zahl der Vollge-
sdrosse, die zulässige Grundflädre und die zulässige Gesdroßflädre oder Baumasse.

Dazu ist die überbaubare Grundstüd<sfladre anzugeben. Abgesehen von der Zahl
der Vollgesdrosse werden Grundflädre, Ges&oßfläüe und Baumasse durdr Ver-
hältniszahlen angegeben. Sie sind keine absoluten rVerte, sondern erredrnen sidt
aus den vorhandenen Grundstüd<sgrößen.

Die §Tirkung eines soldren ,,Zulässigkeitsplanes" auf bestehende Grundstü&e ist
also weitgehend unabhängig von dem Genauigkeitsgrad der Planungsuntedage.
Selbst bei einer geringeren Genauigkeit des Plans, z. B. wenn eine alte Flurkarte
im Maßstab 1 : 2 000 o. ä. zugrunde liegt, ist die zulässige Nutzung redrdidr ein-
deutig festgelegt. Der absolute §(ert der festgesetzten Gnrndriß- oder Gesdroß-
flädren kommt erst zur Geltung, wenn ein Bauvorhaben ausgeführt werden soll.
(Hierfür ist daher audr ein geometrisdr einwandfreier Lageplan erforderlidr.)

Uber die Forderungen, die bezüglidr seiner geometrisdren Genauigkeit an einen
,,Zulässigkeitsplan" nadr § 30 zu stellen sind, mu{l mithin von Fall zu Fall ent-
spredrend seiner besonderen Zwed<bestimmung entsdlieden werden. Es seien hier-
zu folgende Beispiele von ,,Zulässigkeitsplänen" nadr § aO genannt:

1. Fär &e Bebauung eines bereits parzellierten, mit freistehenden Einzelhäusern
zu bebauender kleineren Geländes (Nettobauland), dessen Straßenflädren be-
reits in der Hand der Gemeinde sind, soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Zwe&.. Festsetzung der planerisdren Voräussetzungen für die Zulässigkeit.
Eine besonders hohe Genauigkeit der Planungsuntedage ist i. a. nidrt
erforderlidr. Zudqt werden einwandfreie Zahlenangaben für die ein-
zelnea Bauplätze von der bereits ausgeführten Teilungsvermessung her
vorliegen. Für die Einzelplanung der Bebauung sind Sdrwierigkeiten
mithin nidrt zu erwarten.

2. Für ein größeres Baugrundstüd< (Nettobauland) soll ein Bauvorhaben in ge-
sdrlossener Bauweise (§ 22 BNVO)a) erridrtet werderr.
zwed<, Festsetzung der planerisdren Voraussetzungen für die Zulässigkeit. Es

gilt das unter 1. Gesagte. Besteht jedodr die Gefahr, daß bei-der Be-
bauung die zulässigen Grenzabstände untersdrritten werden, so ist
eine, geometrisdr einwandfreie Planungsuntedage (in der Regel im
Maßstab I : I 000) unentbehrlidr.

3. Ein zusammenhängendes gröfieres Gelände (Rohbauland) soll durdr einen
Bebauungsplan für die Ersd.rließung und Bebauung vorbereitet werden.



Zwe&., Ubertragung der Planung in die Urtlidrkeit, Sd'raffung der Grundlage
für Grundstückskaufverhandlungen und für die tlbernahme der Ver-
kehrsflädren sowie Sdraffung der Voraussetzung für die Zulässigkeit
der Bebauung.

Der Plan muß eine soldre vermessungstedrnisdre Genauigkeit aufweisen, daß

die Planungen ohne Sdrwierigkeiten in die Urtlidrkeit übertragen werden kön-
nen. §Tesentlidr ist daher insbesondere die geometrisdr genaue Darstellung der
Umringsgrenzem, während künftig fortfallenden Gienzen innerhalb des Bau-

gebiets keine besondere Bedeutung zukomrnt.

4. Ein vorstädtisdres Gelände mit klein parzellierten, z. T. bebauten Grund-
stüdcen soll nadr einheitlidren Grundsatzen ersdilossen und bebaut werden.

Zwe&., Ersdrließung und Bebauung wie vor, jedodr nadr vorheriger Umle-
gvngt z. T. gegen den §Tillen einzelner Beteiligter.

Hier ist eine in allen Einzelheiten einwandfreie Planungsunterlage erforderlidt,
damit die Beziehungen zwisdren altenr und neuem Besand eindeutig festliegen.

6. Bedarf und Herstellung der Planungsuntertagen

Aus dem Gesagten geht hervor, daß

1. durdr den Fortfall aller bisher üblidren, nidrt verbindlidren Pläne und durdr
die Einführung des Bebauungsplans als Voraussetzung für die Zulässigkeit eines
Bauvorhabens der Bedarf an einwandfreien Planungsunterlagen erheblidr ge-
stiegen ist, und

2. die versdriedenen Arten von Bebauungsplänen je nadr ihrem besonderen
Zw e& eine untersdriedlidre Genaui gkeit aufweisen können.

Zweifellos ist in mandren Gemeinden durdr das Fehlen von Planungsuntedagen
ein Engpaß in der Durdrführung der städtebaulidren Planung eingetreten. Die
Vermessungs- und Katasterverwaltung kann den Anforderungen an braudtbaren
Planungsunterlagen nidrt überall sofort nadrkommen. Dies ist nidrt allein in der
Uberlastung der Katasterämter begründet. In mandren Fällen werden Planungs'
unterlagen sehr kurzfristig angefordert, weil die Gemeinden es lange Zeit trotz des

vorhandenen Planungsbedürfnisses versäumt haben, redrtzeitig die Planung vor-
zubereiten, oder weil sie entgegen einer vorhandenen Planung an bisher nidrt
vorgesehenen Stellefl planea und ersdrließen wollen.

Uber die Grundsätze für die erfolgreidre Zusammenarbeit zwisdren Katasterämtern
und Gemeinden hat Haupt in sernen beiden Beiträgen über die Erstellung von
Planungsunterlagen und die Erfahrungen bei ihrer Herstellung in dieser Zeitsdrrift
eingehend beridrtet z), r).

Es wird jetzt darauf ankommen, daß in Zusammenarbeit von Gemeinde und Kata-

steramt sowie unter maßgeblidrer Mitwirkung des Landkreises eine den
jetzigen Bedürfnissen entspredrende Dringlidrkeitsliste für die zu erstellenden

kataiterka.ten aufgestellt wird. Bereits durdr Gemeinsarnen Rundedaß des Nds.

Ministeriums des innern und des Ministeriums für Vertriebene, Flüdrtlinge und
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Kriegssadrgesdrädigte vom 7. 7. 19611) war die Aufstellung einer soldren Liste in
zwei Stufen angeordnet worden. Nadrdem nunmehr Erfahrungen mit dem Bundes-
baugesetz für ein weiteres Jahr vorliegen, kann erwartet werden, daß es der ge-
meinsamen Arbeit aller zuständigen Stellen gelingen wird, den zweifellos ernst zu
nehmenden Mangel an Planungsunterlagen möglidrst bald zu überwinden.

r) Gemeins. RdErl. des Nds. MdI und Nds. MfVFuK v.7.7.1967 - veröffentl. im Nds. MBl. S.730 -
,,Planungsuntedagen für Bebauungspläne nad dem Bundesbaugesetz".

r) E. Haupt: Die Erstellung von Planrmgsunterlagen fär die Bauleitplanmg na& dem Bündesbaugesetz ans

der Sidrt des Katasteramtsleiters in ,,Na&ridrten der Nieders, Vermessmgs- und Katasterverwaltung"
1962, Helt 3 S. 100 ff.

r) Johannes Nittinger: Die Karte als Grundlage fih Stadtplanung rmd Bodenordnrmg im Bunrlesbaugesetz

- Zeitsdrrift für Vernessungswesen 1951 S. 154 -..) Verordnung über die baulidre Nutzung der Grundstü*e
(BamutzungsVO) von *i.6.1%2 (BCBI. I S. 41,).

r) E. Haupt: Erfahrmgen bei der Herstellmg vor Unterlagen für Bebauungspläne nad dem Brmdesbau-
gesetz ,,Nadlriütea der Nieders. Vermessungs- und Katasterverwalttng' l%2, Heft 3 S. t08 ff.

Die amtlid-ren Kartenwerke als Grundlage für die Landesplanung
und die städtebauliche Planung

Von Regierungsdirektor Dpl.-lng. Mef fert, Niedersädrs. Ministerium des Innern,

und Oberegierungsvermessungsrat Dr.-lng. lW e n d t, Regierung Hannover.

Einftihnrng

Die Raumordnung hat die Aufgabe, unseren Lebensraum so zu gestalten, daß er
bei Beadrtung der natürlidren Gegebenheiten und unter Berüd<sidrtigung sozialer,
kultureller und wirtsdraftlidrer Erfordernisse der Gemeinsdraft wie dem einzelnen
am besten dient. zur Erfüllung dieser Aufgabe muß sie ihre Planungskonzeption
(Gutad'rten, Raumordnungsprogramme usw.) in Text rmd auf Karten festlegen.
Da die Pläne der l.andesplanung das gesamte räumlidre Gesdrehen umfassen, wird
aus Gründen leidrter Lesbarkeit mit Leitsignaturen gearbeitet. Um die Pläne allen
Beteiligten ohne großen Arbeitsaufwand zustellen zu können, müssen die Pläne
vervielfältigungsfähig sein. Deshalb werden in drer Regel alle Eintragungen zunädrst
durdr einfarbige (sdrwarze) sdrraffuren und symbole dargestellt, Die dabei ange.
wandten zeidren müssen in den jeweiligen Mafrstab abwandelbar, außerdäm
fortführbar und kombinationsfähig sein, gleidrzeitig sollen sie aber audr ein
ästhetisd, befriedigendes Gesamtbild ergeben. Bei farbiger Behandlung dieser
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Pläne werden Leitfarben benutzt, beispielsweise für
§ü/ohnbebauung rotbraun,

Industrie- und Gewerbeflädran grau,

Staßen orange,

Eiseabahnea violett,

Erholungsgebiete gelb,

Landsdraftssdrutz- und Natursdrutzgebiete hellgrün,

§7ald dunkelgrtin,
Flußläufe und Ubersdrwemmungsgebiete blau.

Die Eintragungen werder nadr ,,vorhander", ,,geplant" und ,,vorgesdrlagen" unter-
sdrieden. Um die Fladrenbilanz zu edeidrtern und die Fortfithrung zu ermöglidren,
werden vorhandene Flädrennutzungen durdr laäiftige Sdrraffuren und Farbtöne,
geplante und vorgesdrlagene durdr weniger kräftige Sduaffuren und, leidrtere Farb-
töne kenndidr gemadrt. Linien von geplanten Vorhaben (2. B. Straflen, Gebäude)
werden gnrndsätzlid'r unterbrodrcn. De Stridre sind bei festliegenden Planungen
länger, bei vorgesrhlagenen Planungen kürzer. Audr diese Zqdten können somit
nadr ftrrdrfühnmg der Planrmg in Zustandsdarstellungen überführt werden.

Fär die folgenden Planmuster ist der Raum Soltau - Fallingbostel - Valsrode
(Lüneburger Heide) gewäihlt worden. In diesem landsdrafdidr reizvollen Gebiet
übenviegend landwirtsdrafdidrer Struktur heben sidr versdriedene gr<iflere zentrale
Orte mit untersdriedlidrer Bedeutmg hervor. Ortlidre und überörtlidre Verkehrs-
planungen sind erforderlidr geworden. 7tr Erhakung der Landsdraft und der
Erholungsgebiete kommt dem Natm- und Landsdraftssdru,tz besondere Bedeutung
zu. Auswirkungen auf die Entruiddung dieses Raumes haben audr die militärisdren
Anlagen tistlidr der Autobahn Hamburg-Hannover.

In den Beispielen wird das Ineinandergreifen d;er Pläne vom kleinmaf3stäbigen,
generellen Landeraumordhungsplan über Bezirksraumordnungs-, Regional- und
Flädrennutzungsplan zum großmaflstäbigen, verbindlidren Bauleitplan deutlidr. Die
Planung im kleinen Raum muß sidr jeureils in die Planung des größeren Raumes
einfügen.

In dem Planungsbeispiel für die Bauleitpläne wurden die z. Z. in Niedersadrsen
gebräudrlidren Planzeidren venvendet. Auf C'rund des § 2 (10) des Bundes-
baugesetzes wird in Kürze mit der Herausgabe einheitlidrer Planzeidrcn ftir das

Bundesgebiet durdr den Herrn Brmdiesminister für §7'ohnungswesen, Städtebau und
Raumordnung zu redrnen sein.

Die Ausführungen zu den einzelnen Kartenwerken und deren Anwendung durdr
Landesplaner und Städtebauer beffnden sidr auf den Rüd<seiten der Kartenbeispiele.
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